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 › Effizienz allein kann kein Kriterium für staatliche Legi-
timität sein, Effektivität indessen sehr wohl.

 › Die Stärken der deutschen Verwaltung liegen laut 
OECD vor allem bei der Ausgabenwirksamkeit, der 
Haushaltplanung, der Gesetzesfolgenabschätzung 
und der Regulierung.

 › Es gibt zwei Prinzipien, um Verwaltungsmodernisie-
rung zu hebeln: Strukturveränderung und Prozessver-
einfachung. Eine systematische Wirkungskontrolle 
staatlicher Leistungen ist dafür grundlegend.

 › Vorschläge für Verwaltungsmodernisierung sind 
zumeist exekutiv und bundespolitisch geprägt oder 
technisch und auf Digitalisierung fokussiert. Ersteres 
entspricht dem Wunsch nach dem großen Wurf, das 
zweite dem iterativen Verfahren kleiner Schritte, um 
mit der Digitalisierung überhaupt Schritt zu halten.

 › Viele Ansprüche an einen funktionierenden Staat 
ignorieren im Ansatz die eigentliche Herausforderung: 
Staatsmodernisierung ist zunächst eine normative 
und erst danach eine regulatorische Frage. 
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„Deutschland ist, denkt und handelt zu kompliziert“1, so der Nationale Normenkontrollrat. 
„Träge, ideenlos, selbstgerecht“2 lautet das korrespondierende Narrativ, das Legitimität gern 
mit Leistung gleichsetzt; oftmals ergänzt durch die vermeintlich vorbildhaften Infrastruktur-
projekte autoritärer Staaten. Die ebenso alte wie emotionale Diskussion über Verwaltungs-
modernisierung ist damit vor allem eine Projektionsfläche für Staatskritik. Was sie indes sein 
könnte, ist eine Debatte der Prinzipien von Staatsorganisation. 

Denn die Bedenken sind berechtigt: Entscheidungen erscheinen intransparent, Verfahren 
langwierig, die Verwaltung ineffizient und die Digitalisierung ungenutzt. Laut der Universität 
Oxford liegt die Effektivität der deutschen Verwaltung knapp unter dem OECD-Durchschnitt,3 
die Digitalisierung laut Europäischer Kommission gar auf dem 19. Rang innerhalb der EU.4 
Zugleich „stagniert die Durchdringung digitaler Verwaltungsdienste […], dominiert die Offline-
Nutzung [und] die Akzeptanz dieser Angebote auf niedrigem Niveau […] nimmt […] sogar ab“5. 
Im Ergebnis haben nur noch 38 Prozent der deutschen Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in 
ihren Staat. Das wiederum ist ein Problem für die Legitimität unserer Demokratie.

Zugleich gilt: „In der Wirtschaft ist Effektivität ein Unterziel von Effizienz, im Staat hingegen 
ist Effizienz ein Unterziel von Effektivität.“6 Kurzum, moderne Nationalstaaten – demokra-
tische Staaten zumal – verbrauchen im wirtschaftlichen Sinne mehr materielle Güter als sie 
erzeugen. Immaterielle Güter hingegen – Freiheit, Sicherheit, Daseinsvorsorge – sind kaum 
zählbar. Vielmehr noch, sie sind im verfassungsrechtlichen Sinne absolut, das heißt ihr 
Wesensgehalt im Kern nicht relativierbar. Effizienz allein kann also kein Kriterium für die 
Legitimität staatlicher Leistungen sein, Effektivität indessen sehr wohl. 

Intro: Der Ruf nach Effektivität

Um effektiver zu sein, bedarf es also einer grundlegenden Modernisierung der öffentlichen 
Verwaltung. Vorschläge hierzu sind Legion,7 unterscheiden sich selten in ihren Zielen, ver-
nachlässigen dabei jedoch oftmals die Vielzahl der Vetospieler im deutschen politischen Sys-
tem, die zwischen „Informationsasymmetrien zu Lasten des Staates sowie diametral entge-
gen gesetzten Interessen […] die entbürokratisierende Wirkung staatlicher Regulierungen“8 
infrage stellen. Verwaltungsmodernisierung ist hernach kein Nullsummenspiel, sondern ein 
Ziel, dessen Erreichen auch Zugeständnisse verlangt. 

Haupthindernis dabei ist, dass Verfahren im Einzelnen für Einzelne sinnvoll sein können und 
erst deren Summe zu einer Lähmung führt.9 Kaum ein Sektor wird so sehr von Zielkonflikten 
bestimmt wie die öffentliche Verwaltung. Ein Beispiel: Während dem Staat daran gelegen ist, 
öffentliche Aufträge möglichst schnell zu vergeben, pocht die Wirtschaft auf Wettbewerb. 
Beides sind, für sich genommen, legitime Ziele. Am Ende steht jedoch eine Vergabepraxis, 
die nach einhelliger Meinung weder effektiv noch effizient ist. Die oftmals gegeneinander 
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vorgebrachten Lösungen – höhere Schwellenwerte von öffentlicher, bessere Qualifizierung 
von privater Seite – sind derart unterschiedlich, dass am Ende der Status quo bleibt.10 

Des Weiteren folgt aus dem eingangs geschilderten Güterverhältnis oftmals, dass eine poten-
zielle staatliche Leistung stets auch aktualisiert werden müsse, so sie nur angeboten werden 
kann: „Als Monopolist […] denkt die öffentliche Hand vor allem angebotsorientiert und entwi-
ckelt ihre Leistungen aus einer zergliederten, auf Zuständigkeiten und Rechtmäßigkeit geeich-
ten, oft formalistischen Perspektive heraus. Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen müssen 
öffentliche Leistungen so hinnehmen wie sie sind, Alternativen gibt es in der Regel nicht.“11 Im 
Ergebnis mangelt es an Klarheit und Verbindlichkeit der Entscheidungen. 

In diesem Lichte überrascht es kaum, dass die Stärken der deutschen Verwaltung im OECD-
Vergleich vor allem bei der Wirksamkeit öffentlicher Ausgaben, der mittelfristigen Haushalt-
planung, der Gesetzesfolgenabschätzung und der Regulierung gesehen werden.12 

Wo kämen wir denn da hin? Vorschläge zur Verwaltungsmodernisierung

Die Erkenntnisse aus 20 Jahre Reformanstrengungen sind laut OECD eindeutig: Den gro-
ßen Datenlücken und Top-down-Ansätzen ohne Einbindung gilt es, systematisch zu begeg-
nen. Effektivität bedarf Führungskultur, evidenzbasierter Entscheidungen und ressortüber-
greifender Zusammenarbeit.13 Dazu gehören laut Normenkontrollrat „ein interdisziplinär 
zusammengesetztes, Projektmanagement affines, digital kompetentes Personal […], das 
in einem wertschätzenden Umfeld mit positiver Fehlerkultur, guter Führung und kreati-
ven Freiräumen arbeiten kann“14 sowie laut Bundesrechnungshof eine „schlanke, digitale, 
lernende Verwaltung mit agilen Prozessen“15. Beamte und Beamtinnen selbst schließlich 
fordern eine aufgabengerechte Personalausstattung, attraktive Arbeitsbedingungen sowie 
Respekt und Wertschätzung.16 

Es gibt zwei Prinzipien, um Verwaltungsmodernisierung derart zu hebeln: Strukturverände-
rung und Prozessvereinfachung. Voraussetzungen dafür sind Monitoring und Evaluierung. Die 
vergleichbare und regelmäßige Messung von Ergebnissen anhand belastbarer Indikatoren,17 
ein System aus Audits, Stresstests, Leistungsvergleichen und Modernisierungsindizes sowie 
eine Qualitätskontrolle staatlicher Leistungen18 sind conditio sine qua non eines funktionie-
renden Staates. 

Prinzip Strukturveränderung: Weniger ist mehr.
Nahezu jede Bundesbehörde hat eine eigene Personalabteilung, die ressortunabhängig die 
gleichen Aufgaben erfüllt. Das erscheint redundant. Das Bundesverwaltungsamt (BVA) bei-
spielsweise erfüllt schon jetzt einen Großteil der personalrelevanten Aufgaben des Bundes, 
angefangen von Arbeitsplatzbewertung, Besoldung und Eingruppierung über Organisations-
beratung und Registermodernisierung bis hin zu Personalgewinnung, Projektmanagement 
und Innenrevision.19 Es spricht daher vieles dafür, die entsprechenden Personalreferate der 
Bundesministerien in das BVA auszugliedern und dort zu einem professionellen Personalma-
nagement des Bundes zusammenzuführen. Dieses Modell würde – entweder als Bundesan-
stalt oder als GmbH des Bundes – sowohl Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt als auch Unabhän-
gigkeit gegenüber anderen Behörden ermöglichen. Die Rechtsgrundlage des BVA sieht eine 
derartige Übertragung ausdrücklich vor.20 

Bei bundesweit derzeit 962 Behörden21 stellt sich allein schon ob der schieren Anzahl die 
Sinnfrage. Kaum mehr erschließt sich, warum die Bundesbehörden, die im engeren Sinne 
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mit Informationstechnik und -sicherheit (vulgo: Digitalisierung)22 befasst sind, nicht in einer 
Bundesanstalt für digitale Aufgaben zum Beispiel im Geschäftsbereich des Bundeskanzler-
amts zusammengefasst werden. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Anstalten, Diensten, 
Instituten, Ämtern und Stellen, die bei dem engen Rahmen, den das Grundgesetz für eine 
eigene Bundesverwaltung vorsieht,23 schlicht als Organisationen eigener Rechtsform mit 
öffentlicher Finanzierung (oder Förderung) aus- oder in vorgeordnete Behörden eingeglie-
dert werden könnten.24 

Prinzip Prozessvereinfachung: Ex falso quodlibet25

„Von allem die Hälfte“26 forderte 2019 Thomas de Maizière für eine radikale Vereinfachung 
von Verwaltungsverfahren. Warum regeln, was schon geregelt ist? Das Verwaltungsver-
fahrensgesetz, das in Bund und Ländern fast wortgleich gilt,27 könnte Planfeststellung und 
Genehmigungen einheitlich regeln, indem spezialisierte Vorschriften schrittweise verein-
facht und integriert würden.28 Übergeordnete Verfahren, zum Beispiel Raumordnung, wären 
damit obsolet. Den prinzipiellen Einsatz von Präklusionsvorschriften und Genehmigungs-
fiktionen29 gilt es, mit einer möglichst frühen Öffentlichkeitsbeteiligung zu kombinieren. 
Verfahren würden dadurch im Idealfall nicht nur schneller, sondern auch zugänglicher und 
transparenter, zum Beispiel indem sie grundsätzlich auch digital durchgeführt und doku-
mentiert würden.30 

Verwaltungsmodernisierung rührt damit letztlich immer auch an Grundsatzfragen der Bund-
Länder-Beziehungen. Die Kompetenzen für den öffentlichen Dienst infolge der Föderalismus-
reform II von 2006 in die Hand der Länder zu legen, erschließt sich aus heutiger Sicht nicht 
mehr. Die Folge ist, dass „für diese grundsätzlichen Regelungsbereiche [Beamten-, Besol-
dungs-, Versorgungs- und Laufbahnrecht] allein 68 (!) Gesetze unterschiedlichen Inhalts“31 
existieren – ein Umstand, den im Übrigen sowohl der Deutsche Beamtenbund und Tarif-
union (dbb) als auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in der Vergangenheit öffentlich 
kritisiert haben.32 Vereinfachung in diesem Bereich beginnt damit notwendigerweise bei einer 
Rückführung des Beamtenrechts in die ausschließliche Gesetzgebung des Bundes und bei der 
Verhandlung eines einheitlichen Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes für den Bund und die 
Länder.

Dafür bin ich nicht zuständig. Inselspringen der Interessen

Vorschläge für Verwaltungsmodernisierung sind zumeist exekutiv und bundespolitisch 
geprägt oder technisch und auf Digitalisierung fokussiert. Ersteres entspringt dem Wunsch, 
im deutschen Mehrebenensystem möglichst vielen Problemen mit einer durchgreifenden 
Lösung – dem großen Wurf – beizukommen. 

Dahingegen befindet der Normenkontrollrat: „Die größte Wirkung würde dann erzielt, wenn 
die Umsetzung möglichst alle Verwaltungsebenen umfasst und von Bund, Ländern und 
Kommunen gemeinsam vorangetrieben wird.“33 Im Vollzug nämlich sind Länder und Kom-
munen die Schwergewichte. Zwar keine eigene Staatsebene, beschäftigen Kommunen knapp 
ein Drittel des Personals des öffentlichen Dienstes, wohingegen nur ein Zehntel auf den Bund 
und die Hälfte auf die Länder entfallen. Gleichzeitig fanden zwei Drittel des Stellenabbaus der 
letzten 30 Jahre in den Kommunen statt. Mehr als die Hälfte des kommunalen Personals wird 
in den nächsten 20 Jahren in Rente gehen.34 Im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes vollziehen 
Länder und Kommunen 80 Prozent der Verwaltungsleistungen, während die Regelungskom-
petenz zu 85 (!) Prozent beim Bund liegt.35 Die Diskrepanzen sind offenkundig und legen nahe, 
Verwaltungsmodernisierung inhärent kommunal zu denken. Voraussetzung effektiver staat-
licher Leistungen sollte daher die Befähigung der Kommunen sein, wozu laut dbb auch „eine 
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Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und die effektivere Einbindung des Know-hows 
der Gemeindeebene in legislative Prozesse des Bundes“36 gehört.

Das haben wir schon immer so gemacht. Untiefen der Umsetzung

Die zweite, auf Digitalisierung fokussierte Perspektive entspricht oftmals Vorstellungen einer 
agilen Arbeitsweise, wie sie zum Beispiel in der Digitalwirtschaft gängig ist. Modernisierung 
wird hernach als ein iteratives Verfahren vieler kleiner Schritte begriffen, da – so das impli-
zite Argument – eine große Staatsreform allein schon politisch viel zu lange dauere, um mit 
der Digitalisierung überhaupt Schritt zu halten. 

Verwaltungsmodernisierung derart findet nämlich schon längst statt, und zwar durch die soge-
nannten Innovationsagenturen des Bundes wie das 2017 ins Leben gerufene Cyber Innovation 
Hub der Bundeswehr, die 2019 eingerichtete Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIN-D) 
oder die aus der Corona-Pandemie 2020 hervorgegangene DigitalService GmbH. Obschon viel-
fach schneller, gilt auch hier das Ressortprinzip, demzufolge es – so die Bundesregierung über 
die geplante Digitalagentur – „in erster Linie Aufgabe der Ministerien selbst ist, […] eine zügige 
Umsetzung wichtiger Vorhaben u. a. im Digitalbereich sicherzustellen“37. 

Dort wiederum ist „[d]ie Diagnose […] so klar wie alt: Zu viele Aufgaben, zu wenig Perso-
nal“38. Ohne den Personalmangel in Abrede zu stellen, sei dennoch die Frage erlaubt, ob 
sich diese Gleichung nicht auch gen weniger Aufgaben auflösen ließe, zumal das deutsche 
Dilemma der Digitalisierung schon 2015 drastisch auf den Punkt gebracht wurde: „Wenn Sie 
einen Sch***prozess digitalisieren, dann haben Sie einen sch*** digitalen Prozess“39. Etwas 
weniger vulgär ausgedrückt, verbirgt sich dahinter die gängige Forderung, Verwaltungspro-
zesse schon vor der Digitalisierung „[d]urch klare Verantwortlichkeiten, weniger Schnittstel-
len sowie kontinuierliche Prozessharmonisierung und -optimierung“40 von Anfang an effektiv 
zu gestalten. Schließlich hilft es wenig, wenn immer neue agile Prozesse auf bestehende 
Strukturen aufgesetzt werden, die diesen weder genügen noch sie personell absorbieren 
können, während ineffektive oder redundante analoge Prozesse schlechterdings parallel 
weiterlaufen oder – schlimmer noch – schlecht digitalisiert werden. 

Outro: Wenn alles vor die Klammer gezogen wird, was bleibt dann übrig?

Die Gretchenfrage der Verwaltungsmodernisierung ist daher keine andere als: Wie viel effek-
tiver kann Verwaltung werden, wenn das Mittel dafür stets mehr Verwaltung ist? Wie viel besser 
kann ein Staat funktionieren, wenn ihm mit jeder Krise mehr Aufgaben angetragen werden? 
Muss er wirklich das Beet eines jeden Bedürfnisses bewässern oder doch gleich den ganzen 
Garten gießen? Die OECD befindet hierzu: „Durch die Verbreitung und Nutzung neuer digitaler 
Technologien ist bei Bürger*innen die Erwartungshaltung entstanden, dass der Staat in der 
Lage ist, öffentliche Dienstleistungen zu erbringen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
sind.“41 Die Wirtschaft fordert: „Verfahren und Prozesse serviceorientiert gestalten.“42 

Diese Ansprüche an einen funktionierenden Staat ignorieren im Ansatz die eigentliche Heraus-
forderung: Staatsmodernisierung ist zunächst eine normative und erst dann eine regulato-
rische Frage. Eine Frage wohlgemerkt, deren Antwort schlicht lauten mag, manches einfach 
nicht zu regeln.
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